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Gesetz über das Arbeitsverhältnis der 
Mitarbeitenden des Kantons Graubünden 
(Personalgesetz) 

Änderung vom 17. Oktober 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 12. Juni 2006, 

beschliesst: 

I. 
 
Das Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons 
Graubünden (Personalgesetz) wird wie folgt geändert: 
 

Art. 4 Abs. 2 
2 Aufgehoben 

II.  
 
Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser 
Teilrevision. 


